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Bundeskanzleramt
Geschäftszahl

602.564/0-V/A/5/99

Verschlußvermerke Dringlichkeitsvermerke

miterl. Ordnungszahlen Skartierungsvermerk

2006

Bezugszahlen Genehmigungsvermerke

Gegenstand Frist zu betreiben am

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über
die veterinärmedizinischen Bundesanstalten geändert wird;
Entwurf einer Verordnung über den Wirkungsbereich der
veterinärmedizinischen Bundesanstalten;
Begutachtung

neue Frist

I. zur Einsicht vor Erledigung, Genehmigung, Abfertigung:

Termin intern: 30.4.1999
(eine Woche vorher)

Termin extern: 7.5.1999
II. zur Einsicht vor Hinterlegung:

1. ADir. Maderegger:

2. Abt. V/6 z. Hd. Dr. Stanek:

3. Sachbearbeiter:

wKW

1.EBl
Endfassung: ........... Vergl: .....

Gemailt laut Weisung
auf dem 1. Einlageblatt: ...........

abgezeichnet von genehmigt von

Begl.: .........

Abgef.: .........

an Drucker ...........

Begl.: ..................
   .............................................

Dr. SIESS-SCHERZ   .............................................

.......................................................

.Mai 1999
Telekopie an :

........................

sonstig: ..............

Begl.: ..................

Mag. GRUBER       Kl. 4264   .............................................
           

Bearbeiterin

DOSSI......................................................

OZ
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Schreibkraft:

1. Briefkopf in Erledigung I kopieren (soweit noch nicht geschehen)

2. Text per e-Mail an die folgende Adresse senden:
„begutachtungsverfahren@parlament.gv.at“;

3. Text über elektronische Post (hausintern) senden an
„MEIER, Claudia, Mag.“

Kanzleiweisung:

1. Der Erledigung II sind 25 Ausfertigungen der Erledigung I anschließen.

2. Bitte je eine Kopie der Erledigung I für

• den Akt
• den Sachbearbeiter
• die Abteilungsleitung

 

Votum:

Zu lesen das Eingangsstück samt Beilage.

Es   e r g e h t :
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BUNDESKANZLERAMT
GZ 602.564/0-V/A/5/99

D I E N S T Z E T T E L

An die
Sektion VI

Radetzkystraße 2
A-1031   W i e n

SachbearbeiterIn Klappe/Dw Ihre GZ/vom

Hr. Mag. Gruber 4264 30.511/2-VI/10/99
8. März 1999

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die
veterinärmedizinischen Bundesanstalten geändert wird;
Entwurf einer Verordnung über den Wirkungsbereich der
veterinärmedizinischen Bundesanstalten;
Begutachtung

Zu dem mit oz. Schreiben übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung:

I. Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die
veterinärmedizinischen Bundesanstalten geändert wird:

Zu Z 2 (§ 3 Abs. 2 zweiter Satz):

Rechtsvorschriften sind knapp und einfach zu fassen (vgl. Pkt. 1 der Legistischen

Richtlinien 1990). § 3 Abs. 2 zweiter Satz könnte daher wie folgt lauten:

„Arbeiten mit dem Erreger der Maul- und Klauenseuche dürfen jedoch bis zur

Errichtung und Inbetriebnahme geeigneter Einrichtungen dieser Bundesanstalt von

deren Außenstelle in Wien-Hetzendorf durchgeführt werden.“
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Zu Z 3 (§ 11 Abs. 3 und 4):

In § 11 Abs. 3 hat es „Inkrafttreten“ zu lauten.

In § 11 Abs. 4 hat es zu lauten:

„§ 1, § 3 Abs. 2 und § 11 Abs. 3 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. xxx treten mit xxxxxxx in Kraft.“

Zu den Erläuterungen:

Die Erläuterungen wären in einen „Allgemeinen Teil“ und einen „Besonderen Teil“ zu

gliedern.

II. Zum Entwurf einer Verordnung über den Wirkungsbereich der
veterinärmedizinischen Bundesanstalten:

Zu § 2 Z 9, § 3 Z 4:

Gemäß § 2 Z 9, § 3 Z 4 wird auf die „einschlägigen Vorschriften der EU“ verwiesen,

was nicht dem Gebot der Klarheit der Verweisung vor dem Hintergrund des Art. 18 B-

VG entspricht. Weiters ist dazu festzuhalten, daß es wohl keine veterinärrechtlichen

Vorschriften „der EU“, sondern nur solche der „EG“ gibt.

Zu den Erläuterungen:

Auch die Erläuterungen zum Verordnungsentwurf wären in einen „Allgemeinen Teil“

und einen „Besonderen Teil“ zu gliedern. Den Erläuterungen zum Verordnungsentwurf

ist ein Vorblatt anzuschließen (vgl. die Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-

Verfassungsdienst vom 29. Oktober 1980, GZ 600.824/21-V/2/80 und vom

11. Februar 1981, GZ 600.824/1-V/2/81). In diesem Vorblatt sind neben einer kurzen

überblicksmäßigen Information über den Regelungsinhalt des Entwurfes

entsprechende Angaben hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen neuer

rechtsetzender Maßnahmen im Sinne des § 14 Abs. 1 Z 2 BHG anzuführen.

Weiters sind im Vorblatt Angaben über die EU-Konformität des Verordnungsentwurfes

anzuführen.
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25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium des

Nationalrats übermittelt.

3. Mai 1999
DOSSI

F.d.R.d.A.:
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A-1014 Wien, Ballhausplatz 2
Tel. (01) 531 15/2375

R E P U B L I K  Ö S T E R R E I C H Fax (01) 531 15/2616

B U N D E S K A N Z L E R A M T DVR: 0000019

GZ 602.564/0-V/A/5/99

An das
Präsidium des Nationalrates
Parlament

1017   W i e n

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die
veterinärmedizinischen Bundesanstalten geändert wird;
Entwurf einer Verordnung über den Wirkungsbereich der
veterinärmedizinischen Bundesanstalten;
Begutachtung

In der Anlage übermittelt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst im Sinne der

Entschließung des Nationalrates vom 5. Juli 1961 25 Ausfertigungen seiner

Stellungnahme zum oben angeführten Gesetzesentwurf.

3. Mai 1999
Für den Bundeskanzler:

DOSSI

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
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